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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Föderativer Aufbau

Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Die Kantone Bern, Freiburg, Neuenburg und Solothurn, zu denen sich später auch noch
der Jura gesellte, beschlossen, einen "Wirtschaftsraum Mittelland" zu gründen. In
diesem Rahmen soll die Zusammenarbeit v.a. im Bildungs-, Wirtschaftsförderungs- und
Verkehrsbereich verbessert und administrative Hindernisse zwischen den beteiligten
Kantonen abgebaut werden. Davon erhoffen sich die Initianten eine strukturelle und
wirtschaftliche Stärkung ihrer Region, welche ihre Chancen im Konkurrenzkampf mit
den besser gestellten Wirtschaftszentren Genf/Lausanne und Zürich vergrössern
würde. Das Projekt "Wirtschaftsraum Mittelland" fand nicht uneingeschränkte
Zustimmung. Regierungsvertreter aus dem Kanton Waadt meldeten ihre Befürchtungen
an, dass mit dieser, die Sprachgrenzen überschreitenden Zusammenarbeit die
Solidarität der Romandie geschwächt würde. Eine Beitrittseinladung beantworteten sie
ablehnend; immerhin bekundeten sie Interesse, sich an speziellen Projekten zu
beteiligen. Einen ähnlich ausgerichteten Zusammenarbeitsvertrag schlossen gegen
Jahresende die sechs Innerschweizer Kantone Luzern, Nid- und Obwalden, Schwyz, Uri
und Zug ab. (Zur Regionalpolitik siehe hier.) 1

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 18.12.1994
HANS HIRTER

Interkantonale Zusammenarbeit

Die Entwicklung der interkantonalen Zusammenarbeit als Alternative zur
Zentralisierung durch den Bund konnte weiterhin nur begrenzt Fortschritte
verzeichnen. Wohl gelang den kantonalen Regierungen der Abschluss eines
Schulkoordinationskonkordats, aber Widerstände in den Kantonsparlamenten und in
der Bürgerschaft der Kantone liessen erkennen, wie schwierig es ist, auf dem Weg des
kooperativen Föderalismus mehr als technische Probleme zu lösen. Als Rückschlag für
die interkantonale Zusammenarbeit wurde von einzelnen Stimmen das Scheitern des
Projekts einer Interkantonalen Mobilen Polizei (IMP) gewertet. Wenn so auf der einen
Seite die Kompliziertheit des Entscheidungsprozesses deutlicher wurde, so fehlte es
auf der andern nicht an Warnungen vor der Gefahr, dass das Konkordat die
demokratische Kontrolle erschwere, da Parlament und Referendum von den
Konkordatsorganen noch leichter überspielt werden könnten als von Regierung und
Verwaltung. Die Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit begnügte sich deshalb
nicht damit, den Konkordatsweg als Mittel des kooperativen Föderalismus zu
empfehlen, sondern sie unternahm auch Studien über die Frage, ob die Schweiz in
andere Gebietskörperschaften (Regionen, Grosskantone) gegliedert werden könnte und
sollte. Einen Ausbau des Konkordatswesens durch Einschaltung des Bundes und eine
Ermächtigung des Bundes zur Allgemeinverbindlicherklärung von Konkordaten empfahl
Nationalrat Chevallaz (rad., VD) in einem parlamentarischen Vorstoss. 2

MOTION
DATUM: 15.12.1970
PETER GILG

Als Zweitrat nahm auch der Ständerat von dem im Vorjahr vom Bundesrat vorgelegten
Bericht über die grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit und die
Mitwirkungsrechte der Kantone an der Aussenpolitik Kenntnis. 3

BERICHT
DATUM: 23.01.1995
HANS HIRTER

Das Parlament stimmte der Beteiligung der Schweiz an INTERREG II, der Fortsetzung
eines Gemeinschaftsprogramms der EU zur Förderung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit, zu. Der Beschluss war jedoch umstritten. Einzelne Ständeräte
kritisierten nicht die Zusammenarbeit an sich, sondern die Absicht, den Kantonen für
Organisation, Vorbereitung und Planung von regionalen Projekten Subventionen
auszurichten (die Bundesbeiträge an die Realisierung der konkreten Projekte sind von
der Vorlage nicht betroffen). Ein Rückweisungsantrag Schiesser (fdp, GL), mit dem
Auftrag an den Bundesrat, lediglich eine Vorlage für die bundesstaatliche Finanzierung
von flankierenden Massnahmen (Koordination, Kontaktvermittlung zur EU)
auszuarbeiten, blieb mit 23:12 Stimmen in der Minderheit. In der Gesamtabstimmung
sprach sich der Ständerat mit 23:4 Stimmen für das Projekt aus. Zugunsten des
Beschlusses hatten sich in der Debatte vor allem die Vertreter der
französischsprachigen Kantone eingesetzt. Auch wenn es sich bei den knapp CHF 5 Mio.

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 04.04.1995
HANS HIRTER
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pro Jahr für die 16 betroffenen Kantone um eine Bagatellsubvention handle, sei ihrer
Meinung nach die Zustimmung wichtig, weil sie auch ein Zeichen gegenüber der EU für
die Kooperationsbereitschaft der Schweiz darstelle.
Im Nationalrat gesellten sich zu den in der kleinen Kammer geäusserten föderalistischen
und finanzpolitischen Bedenken auch noch europapolitische Einwände. Ein von Steffen
(sd, ZH) eingebrachter Nichteintretensantrag scheiterte aber deutlich mit 130 zu 23
Stimmen. (Zu den Massnahmen zur Stärkung der regionalen Wirtschaftsstrukturen siehe
hier.) 4

Als neben Graubünden letzter Grenzkanton hat sich das Tessin mit seinen Nachbarn
(den drei italienischen Provinzen Como, Varese und Verbania) zu einer
Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Das Ziel dieses "Regio insubrica"
genannten Gremiums ist eine Verstärkung und eine bessere Koordination der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 5

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 18.11.1995
HANS HIRTER

Die vier Staaten Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Schweiz schlossen am 23.
Januar einen "Karlsruher Abkommen" genannten Staatsvertrag ab, welcher die
Zusammenarbeit zwischen kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften in den
Grenzregionen erleichtern soll. Das Vertragsgebiet umfasst Luxemburg, die
französischen Regionen Lothringen und Elsass, die deutschen Bundesländer Saarland,
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie die Kantone Aargau, Basel-Land, Basel-
Stadt, Jura und Solothurn. Als wichtigste Neuerung erhalten die Gemeinden dieser
Regionen die Kompetenz, ohne vorherige Bewilligung durch übergeordnete Instanzen
grenzüberschreitende Zusammenarbeitsverträge abzuschliessen und bereits
bestehenden Zweckverbänden beizutreten. 6

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 23.01.1996
HANS HIRTER

Im August legte der Bundesrat dem Parlament das Zusatzprotokoll vom 9. November
1995 zum Europäischen Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften zur Genehmigung
vor. Dieses Zusatzprotokoll des Europarates stellt eine Konkretisierung des
Rahmenabkommens von 1980 dar, das in der Schweiz 1982 in Kraft getreten ist. Es soll
namentlich mit einheitlichen Regeln die mit dem Rahmenabkommen geförderte
Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden erleichtern. In der 1996 durchgeführten
Vernehmlassung hatten allerdings nicht wenige Kantone Bedenken geäussert. Sie
befürchteten, dass ihre Aktivitäten von diesem Protokoll nicht gefördert, sondern
gehindert würden. Hintergrund für diese Kritik war, dass die bestehenden
Kompetenzen der Kantone im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
nach Verfassung (Art. 9 und 10 BV) und in der Praxis über das hinausgehen, was das
Protokoll stipuliert. Sie verlangten deshalb, dass sich die im Protokoll vorgesehene
Genehmigung von grenzüberschreitenden Abkommen durch die Landesregierung auf
solche beschränken muss, welche für den Bund oder die nicht daran beteiligten
Kantone von besonderer Bedeutung sind. Die Kantone verlangten insbesondere auch,
dass das im Vorjahr abgeschlossene "Karlsruher Abkommen" für die
grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit in der Rheinregion gegenüber dem
Zusatzprotokoll Vorrang haben soll. Der Bundesrat sicherte dies zu und entgegnete den
Bedenken der Kantone in Bezug auf eine Einschränkung ihrer Rechte, dass das Protokoll
die innerstaatliche Kompetenzverteilung nicht antaste. Wichtig sei das Protokoll zudem,
weil es sich nicht auf staatliche Abkommen beschränke, sondern auch einheitliche
Regeln für die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsstellen oder - z.B. im Bereich des
Regionalverkehrs - privatrechtlichen Organisationen setze. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.08.1997
HANS HIRTER

Im Rahmen der Beratung der Totalrevision der Bundesverfassung (BRG: 96:091)
beantragte Vallender (fdp, AR), dass kantonale Verträge mit dem Ausland nicht mehr
der Genehmigungspflicht durch den Bund unterstellt sind. Dieser Vorschlag konnte
sich im Nationalrat und anschliessend auch im Ständerat durchsetzen. In Zukunft
müssen derartige Abkommen – welche den Interessen des Bundes sowie der anderen
Kantone freilich nicht widersprechen dürfen – dem Bund nur noch zur Kenntnis
gebracht werden. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.04.1998
HANS HIRTER
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Beide Parlamentskammern hiessen das Zusatzprotokoll vom 9. November 1995 zum
Europäischen Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ohne Gegenstimme gut. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.1998
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament einen Rahmenkredit von CHF 39 Mio. für den
Zeitraum 2000-2006, um eine Beteiligung der Schweiz an der Initiative INTERREG III
der Europäischen Union (EU) zu gewährleisten. Die von der Europäischen Kommission
zum Zeitpunkt der Publikation der Botschaft noch nicht definitiv verabschiedete
Initiative stellt eine Fortsetzung der 1999 auslaufenden INTERREG II dar. Die
grenzüberscheitende Zusammenarbeit im regionalen Rahmen hat sich nach Ansicht des
Bundesrates sowohl aus raumordnungs- als auch als integrationspolitischen Gründen
derart gut bewährt, dass sich die Schweiz unbedingt weiterhin daran beteiligen sollte.
Der Nationalrat stimmte dem Antrag bei einer Gegenstimme (Steinemann, fp, SG) zu; in
der Schlussabstimmung sprachen sich auch noch einige Vertreter der Zürcher SVP
dagegen aus. Im Ständerat erfolgte die Zustimmung einhellig. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.10.1999
HANS HIRTER

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. Die
Initiative dazu war von den Kantonsregierungen ausgegangen. Koordiniert durch die
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hatten achtzehn Regierungen in den
kantonalen Parlamenten entsprechende Vorlagen eingebracht. 11

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 26.09.2003
HANS HIRTER

Das im Vorjahr eingereichte Kantonsreferendum gegen das
Steuerentlastungsprogramm des Bundes war erfolgreich. Das Volk lehnte am 16. Mai das
Steuerpaket deutlich ab, in keinem einzigen Kanton ergab sich eine Ja-Mehrheit. (Zum
Abstimmungsresultat siehe hier.)

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 16.05.2004
HANS HIRTER

Im Mai 2021 kündigte der Regierungsrat des Kantons Bern den Austritt aus dem
Konkordat zur Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IPH) an. Folgt der Grosse Rat
dem Regierungsantrag, so wird der Kanton Bern ab 2036 seine Polizistinnen und
Polizisten also wieder in Eigenregie ausbilden.
2004 hatten elf Kantone der Zentral- und Nordwestschweiz ihre Polizeiausbildung an
der IPH im luzernischen Hitzkirch zusammengelegt. Mit dem Kanton Bern, der rund 100
der 250 jährlichen Absolventinnen und Absolventen stellt und einen Drittel des Budgets
beisteuert, wird nun der grösste Partnerkanton voraussichtlich wegbrechen. Die Berner
Kantonsregierung begründete den Schritt mit ausbleibenden Synergien, hohen Kosten
und geringen Einflussmöglichkeiten bei der interkantonalen Schule. Von der Rückkehr
zu einer kantonsinternen Lösung versprach sie sich eine bessere Abstimmung der
Ausbildung auf kantonsspezifische Anforderungen und eine gesteigerte Attraktivität für
Berner Aspirantinnen und Aspiranten dank grösserer geografischer Nähe zu ihrem
Wohnort.
Die NZZ erachtete den Berner Austritt als überkantonal bedeutsam, weil die
gemeinsame Polizeischule eine wichtige «Klammer» für zahlreiche Polizeikorps der
Deutschschweiz bilde und «die Zusammenarbeit auch im täglichen Einsatz»
erleichtere. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.05.2021
HANS-PETER SCHAUB
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Städte, Regionen, Gemeinden

Im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfassung kam es zu einer Aufwertung der
Gemeinden und dabei insbesondere der städtischen Agglomerationen. Bei der
Regelung des Verhältnisses zwischen Bund und Kantonen war die von den
Kommissionen beider Räte eingebrachte Bestimmung, die den Bund verpflichtet, bei
seiner Politik die Auswirkungen auf die Gemeinden im Auge zu behalten, unbestritten.
Im Ständerat opponierte hingegen Uhlmann (svp, TG) dem Vorschlag, dass der Bund
dabei namentlich die Interessen der Städte und der Agglomerationsgebiete sowie der
Berggemeinden berücksichtigen solle, als Diskriminierung der anderen Gemeinden.
Sein Streichungsantrag unterlag aber mit 31:8 Stimmen. Der Nationalrat beschloss in
erster Lesung mit 86:63 Stimmen, lediglich die Städte und Agglomerationen
aufzuführen, nicht aber die Berggebiete. Ein Streichungsantrag Schlüer (svp, ZH), der
darin nur die Schaffung von neuen Subventionsansprüchen sah, wurde mit 95:51
Stimmen verworfen. In der Differenzbereinigung hielt der Ständerat an der Erwähnung
auch der Berggebiete fest und konnte sich damit durchsetzen.
(Zu den Beschlüssen beider Ratskommissionen bezüglich einer Aufwertung der Stadt-
und Bergregionen siehe hier.) 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.1998
HANS HIRTER

Auf Antrag des Bundesrates verlängerte das Parlament die Rechtsgrundlage für die
Förderung der Beteiligung der Schweiz an der EU-Initiative für die
grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit (INTERREG
III) um weitere zwei Jahre bis Ende 2008. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2006
HANS HIRTER

Eine Motion Maissen (cvp, GR) vom September des Berichtsjahres forderte den
Bundesrat auf, eine kohärente Strategie des Bundes für Berggebiete und ländliche
Räume zu entwickeln. Dabei seien die Bevölkerung, die wirtschaftliche Entwicklung, die
natürlichen Ressourcen, die dezentrale Besiedelung sowie die vertikale
Zusammenarbeit der betroffenen Akteure aller Staatsebenen besonders wichtig. Im
Dezember nahm der Ständerat die Motion an und überwies sie an den Nationalrat. 15

MOTION
DATUM: 20.12.2011
DEBORA SCHERRER

In der Sommersession nahm auch der Nationalrat die Motion Maissen (cvp, GR) an. Der
im Vorjahr bereits vom Ständerat gutgeheissene Vorstoss, verlangt von der Regierung
eine kohärente Strategie für Berggebiete und ländliche Räume. Der Bundesrat hatte
die Motion zur Ablehnung empfohlen, weil er einer scharfen Abgrenzung zwischen Stadt
und Land das Denken und Planen in funktionalen Raumeinheiten vorgezogen hätte. Vor
dem Hintergrund der angenommenen Zweitwohnungsinitiative stimmte der Nationalrat
der Motion aber einstimmig zu. Er erhofft sich – gestützt auf die Ausführungen seiner
Kommission – dass damit auch Zukunftschancen für die Berggebiete aufgezeigt werden
können. Die Zweitwohnungsinitiative evozierte auch Diskussionen um einen besseren
Schutz der kleinen Kantone. Gerhard Pfister (cvp, ZG) dachte laut über seine Idee einer
fallweisen Ausserkraftsetzung des Ständemehrs nach, zum Beispiel wenn sechs Kantone
eine Vorlage mit mehr als 66% der Stimmen ablehnen. Die Idee stiess jedoch auch in
der Presse auf Skepsis. 16

MOTION
DATUM: 11.06.2012
MARC BÜHLMANN

Les professionnels actifs dans les programmes européens Interreg, visant à renforcer
et à développer les régions de montagne, les espaces ruraux et les régions frontalières
par une approche transfrontalière, se sont réunis pour dresser le bilan de la période de
programmation 2014-2020 (Interreg V) et pour préparer la prochaine période 2021-
2027 (Interreg VI). La Suisse prend part aux programmes transnationaux Espace alpin et
Europe du Nord-Ouest, au programme d'échange d'expériences entre les villes URBACT
et au réseau d'observation du territoire ESPON. Durant la période en cours, 300 projets
auxquels la Suisse participe, ont été mis en œuvre. Elle y a contribué à hauteur de 55
millions de francs, au titre de sa Nouvelle politique régionale (NPR). La collaboration est
jugée satisfaisante, elle influence positivement le développement économique, social
et territorial des régions concernées. Pour la période à venir, les modalités juridiques
et financières retenues par l'UE n'ont pas encore été précisées. La Suisse entend
maintenir son soutien financier. 17

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 30.10.2019
DIANE PORCELLANA
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Territorialfragen

Die Kantone Waadt und Wallis traten dem „Espace Mittelland“ bei, welcher sich um
eine Verbesserung der Zusammenarbeit und um die Koordination der Aktivitäten der
beteiligten Kantone sowie um die Realisierung gemeinsamer Projekte bemüht. Die
Organisation umfasst damit sieben Kantone (BE, SO, FR, NE, VD, VS und JU) und zählt
dank dieser Erweiterung jetzt etwa gleich viele französisch- wie deutschsprachige
Bewohner. 18

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 04.07.2000
HANS HIRTER
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